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Änderungsantrag      HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Erweiterung der S3-Laborkapazitäten am Universitätsklinikum Frankfurt /  

Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt (Baumaßnahme)  
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan 15  Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel  15 02 - Förderung von Wissenschaft und Forschung 
Buchungskreis:  2995 

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan  7 
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan Projektförderungen von Hochschulen und im Hochschulkontext, Forschungsein-

richtungen, Bibliotheken und Archiven 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 51.082,8 +5.582,0 56.664,8 

 Eigene Erlöse 3.766,7 0,0 3.766,7 

 Produktabgeltung 47.316,1 +5.582,0 52.898,1 
 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Ergänzung der „Nr. 8 Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke“ des Produktblatts: 
 
„9. Zur Sicherstellung der Entwicklung der infektiologischen Spitzenforschung am Standort Frankfurt werden insgesamt 
5.966.000 Euro für den Neubau eines S3-Labors einschl. der Geräteausstattung bereitgestellt. Für 2022 sind 2.602.000 Euro 
veranschlagt. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs wird die Maßnahme bereits ohne Vorliegen der Planungsunterlagen 
veranschlagt. Die Mittel sind daher bis zur Vorlage der Unterlagen gesperrt, über die Freigabe entscheidet das Ministerium 
der Finanzen. Planungskosten können erstattet werden.“ 
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Kameraler Haushalt:         Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
894 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche 

Einrichtungen 
58.929.800 +2.602.000 61.531.800 

 
Ergänzung des Titelvermerks: 
„Im Ansatz sind 2.602.000 Euro für die Errichtung und die Ausstattung eines S3-Labors am Standort Frankfurt enthalten. 
Der Gesamtbedarf beträgt 5.966.000 Euro. Die Mittel sind bis zur Vorlage der erforderlichen Planungsunterlagen gesperrt. 
Über die Freigabe entscheidet das Ministerium der Finanzen. Planungskosten können erstattet werden.“ 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen:        Beträge in EUR 
 

Verpflichtungsermächtigungen zu Titel 894 von um auf 
Verpflichtungsermächtigungen 2023 5.550.000 +2.980.000 8.530.000 
Verpflichtungsermächtigungen 2024 2.100.000 0 2.100.000 
Gesamtverpflichtung 7.650.000 +2.980.000 10.630.000 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung des Änderungsantrags:  
 
Das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt (UKF) mit seiner Leiterin Prof. Dr. med. Sandra 
Ciesek, Professorin für Medizinische Virologie der Goethe-Universität Frankfurt, ist bereits seit Beginn der Corona-Pandemie 
maßgeblich an der Forschung zu SARS-CoV-2 beteiligt und erfolgreich.  
 
Um die Entwicklung der infektiologischen Spitzenforschung am Standort UKF und die Eindämmung von Pandemien durch 
entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse sicher zu stellen, sowie den dort tätigen Wissenschaftlern eine zukunftsweisende 
Perspektive anzubieten, muss die Infrastruktur verbessert werden.  
 
Daher beantragt der Fachbereich Medizin der Goethe-Universität in Ergänzung zu der Anmietung und Herrichtung von La-
borflächen eine bauliche Errichtung von Laborflächen auf dem Campus Niederrad zur dauerhaften Absicherung der notwen-
digen Laborkapazitäten. 
 
Zur Umsetzung der Maßnahme ist beabsichtigt, einen Generalunternehmer zu beauftragen. Damit werden vertragliche Ver-
pflichtungen bereits bei Vertragsabschluss in voller Bausumme eingegangen. Auch die Geräte sollen nach derzeitigem Plan 
in das Auftragspaket integriert werden. Dementsprechend wird für 2023 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,98 Mio. 
€ beantragt. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


